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Wenn’s draußen stürmt,
schlafen nicht alle

Hauseigentümer gut. Ein
Baum, der längst morsch
ist, im Sommer aber noch
Schatten spendet, oder ein
in die Jahre gekommenes
Dach können dann nämlich

zum Problemwerden.

ein Gebäude höher als 100 Meter,
muss außerdem ein Windgutach-
ten eingeholt werden.

Pflichten der Eigentümer
Auch Wohnrechtsexperten be-

schäftigen sich mit dem stürmi-
schen Wetter: Grundsätzlich ist
der Hauseigentümer schadens-
ersatzpflichtig, wenn jemand
durch das Ablösen von Teilen sei-
nes Gebäudes zu Schaden kommt,
erklärt der Rechtsanwalt Ronald
Geppl. „Aber nur, wenn der Ge-
schädigte auch nachweisen kann,
dass das Gebäude mangelhaft be-

Haftung beiWind undWetter

FranziskaZoidl

Wien – Der Sturm, der vor einigen
Tagen über das Land fegte, mach-
te manchen Hausbesitzer nervös:
„Sturm bedeutet bei mir immer
eine schlaflose Nacht“, berichtete
ein User etwa im Rahmen einer
Diskussion auf derStandard.at
zum Thema, wie wind- und wet-
terfest das Eigenheim ist. Als Un-
sicherheitsfaktoren bei Wind und
Wetter wurden das Dach vomCar-
port oder der Zaun mit Sicht-
schutz genannt.

Dem Statiker Martin Haferl von
GmeinerHaferl Bauingenieure be-
reiteten die Windstärken hin-
gegen keine Sorgen: „In Wien gab
es noch viel Luft nach oben zur
maximalen Windstärke.“ Statiker
ziehen zur Berechnung der Wind-
lasten, die auf ein Gebäude tref-
fen, die Windnorm heran. Für
Wien müsse demnach mit Maxi-
mal-Böengeschwindigkeiten in
Bodennähe von ca. 140 km/h ge-
rechnet werden, berichtet Haferl,
in anderen Teilen des Landes sind
diese Werte geringer.

„Selbst wenn solche Spitzen-
werte erreicht werden, dann müs-
sen ein Gebäude und seine

Außenflächennochvielmehr aus-
halten“, so Haferl. Denn bei der
statischen Berechnung werde die
Windkraft nocheinmalmit 50Pro-
zent beaufschlagt.

Damit ein Gebäude bei starkem
Wind nicht ins Wanken gerät,
müssen die Kräfte, die auf das Ge-
bäude treffen, sicher in den Boden
geleitet werden. Bei „besonderen“
Gebäudenzählt dieWindkraft laut
Haferl zu den bestimmenden Fak-
toren für das Design des Tragwer-
kes. Ein nicht optimiertes Trag-
werk könne sich bei Hochhäusern
kräftig aufs Budget schlagen. Ist

schaffen ist, und der Gebäudein-
haber nicht beweisen kann, dass
er kein Verschulden hat.“

Das sei gar nicht leicht, „und
das wird häufig auf einen Sach-
verständigen hinauslaufen“, so
Geppl. Besonders schlecht schaut
es für einen Hauseigentümer aus,
wenn nicht ein Passant, sondern
ein Mieter des Hauses verletzt
wird: „Ein Mieter hat das Recht,
sein Mietobjekt ungefährdet zu
betreten und zu verlassen.“

In der Önorm B1300 werden
Hauseigentümern Sorgfaltspflich-
ten auferlegt. Darin ist beispiels-

weise festgelegt, wie potenzielle
Gefahren dokumentiert werden
und welche Maßnahmen zur Be-
seitigung ergriffen werden müs-
sen.

„Das ist zwar nicht verpflich-
tend“, betont Geppl, „doch sobald
etwas passiert, wird als erstes da-
nach gefragtwerden, ob der Eigen-
tümer diese Prüfungen durchfüh-
ren ließ und entsprechende Maß-
nahmen gesetzt wurden.“

Problematische Blumentöpfe
Für „seriöse Hauseigentümer

bzw. -verwaltungen“ als unab-
dingbar erachtet Geppl beispiels-
weise regelmäßige Kontrollen des
Daches, spätestens wenn der
Herbst mit seinem schlechten
Wetter ins Land zieht. „Und inZu-
kunft wird man sich angesichts
der Klimaveränderung auch die
Frage stellen müssen, ob solche
Überprüfungen nicht schon viel
früher gemacht werden sollten.“

Ein „Problem“ sind für den Ju-
risten auch schlecht montierte
Blumentöpfe. Wird durch einen
fallendenBlumentopf jemandver-
letzt, dann haftet laut Geppl der
Inhaber des Blumentopfes, weil
dieser seine Verkehrssicherungs-
pflichten nicht erfüllt hat.

Diese Pflichten bestehen eben-
so bei Bäumen imGarten: Fällt der
Baum bei einem Sturm um, und
hat der Eigentümer bei erkennba-
renMängeln keineVorsorge gegen
Schäden getroffen, haftet er. „Ich
würde besonders Bäume an der
Grundgrenze regelmäßig von
einem Profi überprüfen lassen“,
sagt Geppl. „Und bei Empfehlung
eines Profis aus Haftungsgründen
lieber überlegen, den Baum um-
schneiden zu lassen.“

Bäume an der Grundgrenze sollten laut Juristen regelmäßig von einem Profi überprüft werden – und im Fall
des Falles rechtzeitig umgeschnitten werden. Sonst könnte es beim nächsten Sturm gefährlich werden.
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